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Suggestion for amendment of Article : A of Part 3

Suggestion for protocol :

By Ms / Mr : Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann

Status : - Member - Alternate

Artikel A: Aufhebung der früheren Verträge

Am Tag des Inkrafttretens des Verfassungsvertrags werden der Vertrag zur Gründung der Europäi-

schen Gemeinschaft vom 25. März 1957, der Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomge-

meinschaft vom 25. März 1957, die Einheitliche Akte vom 17. Februar 1986, der Vertrag über die

Europäische Union vom 7. Februar 1992 sowie der Vertrag von Amsterdam vom 2. Oktober 1997

und der Vertrag von Nizza vom 26. Februar 2001 aufgehoben. Ferner werden die im Anhang ge-

nannten Rechtsakte und Verträge aufgehoben.

Explanation (if any) :

Entgegen der Auffassung des Präsidiums des Konvents erstreckt sich das Mandat des Konvents
auch auf den EAG-Vertrag. In der Erklärung von Laeken ist die Rede von "vier Verträgen". Die
dort formulierten Fragen beziehen sich damit auch auf den EURATOM-Vertrag (siehe auch
CONTRIB 297).

Der Euratom-Vertrag ist obsolet und daher aufzuheben. Sein Zustandekommen vor 46 Jahre stand
unter Bedingungen, die heute nicht mehr gegeben sind. Die Privilegierung der Atomenergie gegen-
über anderen Energieformen ist heutzutage nicht mehr zu rechtfertigen. Vielmehr sollte die Nukle-
arenergie Bestandteil der allgemeinen Energiepolitik, Atomforschung Bestandteil der allgemeinen
Forschungspolitik werden. Sonstige bereichsspezifische Regelungen, die auch heute noch ihre Be-
rechtigung haben (Bestimmungen zur nuklearen Sicherheit und zur Entsorgung), sind an geeigneter
Stelle im Teil II des Verfassungsvertrages zu integrieren.


